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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Die sich vor allem aus rechtsbürgerlichen Kreisen rekrutierenden Gegner der Reform
machten ihre Drohung mit dem Referendum wahr. Unmittelbar nach der
Schlussabstimmung formierte sich ein von Steinemann (fp, SG), Früh (fdp, AR), Seiler
(svp, BE) und Schmidhalter (cvp, VS) präsidiertes "Komitee gegen eine aufgeblähte
Bundesverwaltung mit überflüssigen Staatssekretären". Unterstützung fanden sie bei
der AUNS; mit der Unterschriftensammlung wurde ein Berner PR-Büro betraut. Noch
vor Jahresende waren die benötigten 50 000 Unterschriften beisammen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.1995
HANS HIRTER

Volksrechte

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion für eine
Ausweitung des Staatsvertragsreferendums mit 121 zu 59 Stimmen ab. Diese hatte
verlangt, dass die bisher dem fakultativen Referendum unterstehenden
völkerrechtlichen Verträge dem obligatorischen Referendum unterstellt werden. Diese
strengere Regelung, welche die Opponenten nicht nur vom Unterschriftensammeln
befreit, sondern in der Volksabstimmung sowohl das Volks- als auch das Ständemehr für
eine Annahme verlangt, gilt gemäss Bundesverfassung nur für Beitritte zu
supranationalen Gemeinschaften (z.B. UNO, EU) und zu Organisationen zur Wahrung der
kollektiven Sicherheit (z.B. NATO). Die SPK hatte gegen eine Ausweitung des
obligatorischen Referendums ins Feld geführt, dass es sich bei den angesprochenen
völkerrechtlichen Verträgen um solche handelt, die wichtige rechtssetzende
Bestimmungen enthalten oder deren Vollzug wichtige Gesetzesänderungen von der
Schweiz verlangt. Für derartige Fälle sei analog zur Gesetzgebung im nationalen Rahmen
nur das fakultative und nicht das obligatorische Referendum das angebrachte
Volksrecht. Die AUNS gab bekannt, dass sie eine Volksinitiative für eine Ausweitung des
obligatorischen Staatsvertragsreferendums lancieren werde, ohne allerdings einen
Zeitpunkt zu nennen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2007
HANS HIRTER

Die AUNS lancierte im Februar ihre im Vorjahr angekündigte Volksinitiative «Für die
Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk!)». Diese
verlangt, dass über bisher dem fakultativen Referendum untertstellte aussenpolitische
Entscheidungen obligatorisch von Volk und Ständen abgestimmt werden soll. Neu sollen
zudem auch internationale Verträge dem obligatorischen Referendum unterstellt sein,
wenn sie neue einmalige Ausgaben von mehr als CHF 1 Mrd. oder neue jährlich
wiederkehrende Ausgaben von mehr als CHF 100 Mio. nach sich ziehen. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.03.2008
HANS HIRTER

Im August reichte die AUNS ihre Volksinitiative „Für die Stärkung der Volksrechte in der
Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk!)“ mit 108'579 gültigen Unterschriften ein. Mehr
Mitsprache für das Volk in der Aussenpolitik strebte auch eine parlamentarische
Initiative Gross (sp, ZH) (09.417) an. Sie verlangte die Einführung einer „Internationalen
Volksmotion“. Mit dieser könnte eine bestimmte Anzahl von Bürgerinnen und Bürger (im
Text waren 20'000 erwähnt) das Parlament ersuchen, dem Bundesrat einen bestimmten
aussenpolitischen Auftrag zu erteilen. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.12.2009
HANS HIRTER

2010 hatte der Bundesrat einen direkten Gegenvorschlag zur Volksinitiative „Für die
Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk)“ vorgelegt.
Das Volksbegehren will, dass aussenpolitische Verträge in wichtigen Bereichen sowie
völkerrechtliche Verträge mit einmaligen Ausgaben von mehr als CHF 1 Mrd. oder
wiederkehrenden Kosten von mehr als CHF 100 Mio. jährlich dem obligatorischen
Referendum unterstellt werden. In ihrem Gegenvorschlag schlug die Regierung vor,
lediglich jene Staatsverträge obligatorisch der Stimmbevölkerung vorzulegen, die
Verfassungsrang haben. Im Berichtsjahr diskutierten die Räte über Initiative und
Gegenvorschlag. In der grossen Kammer verlief die intensive Diskussion zwischen der

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.12.2011
MARC BÜHLMANN
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SVP und den restlichen Fraktionen. Einigkeit herrschte hinsichtlich der zunehmenden
Bedeutung der Aussenpolitik und der Notwendigkeit einer entsprechenden Anpassung
der direkten Demokratie. Der Mehrheit des Nationalrates ging die Initiative aber zu
weit. In der Folge unterstützte die grosse Kammer den Gegenvorschlag des Bundesrates
und empfahl die Initiative zur Ablehnung. Im Ständerat wurde dann jedoch Nicht-
Eintreten auf die Debatte um den Gegenvorschlag und ebenfalls Ablehnung der
Initiative beschlossen. Die grosse Kammer, an die das Geschäft somit zurückging, folgte
diesem Beschluss in der neuen Legislatur. Somit wird 2012 nur die Initiative zur
Abstimmung gelangen. Zur Frage der Vereinbarkeit von direkter Demokratie und
Übernahme des EU-Rechts siehe auch die abgelehnte Motion der SP-Fraktion
(11.3434). 5

Im Juni 2012 wurde über die Volksinitiative „Für die Stärkung der Volksrechte in der
Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk)“ abgestimmt. Das Volksbegehren verlangt ein
obligatorisches Referendum für aussenpolitische Verträge in wichtigen Bereichen
sowie völkerrechtliche Verträge mit einmaligen Ausgaben von mehr als CHF 1 Mrd. oder
wiederkehrenden Kosten von mehr als CHF 100 Mio. jährlich. Ein Gegenvorschlag des
Bundesrates scheiterte im Vorjahr im Ständerat. Bereits Mitte März – unüblich früh –
äusserte sich der Bundesrat an einer Medienkonferenz kritisch gegen die Initiative der
Auns. Zwar klinge die Argumentation der Initianten, die direkte Demokratie ausbauen zu
wollen, auf den ersten Blick sympathisch, so Bundesrätin Sommaruga. Bei einem Ja
müsse die Stimmbevölkerung aber zu zahlreichen unbestrittenen Vorlagen abstimmen,
was nicht nur aufwändig, sondern auch teuer sei. In der Presse kolportierte
Expertenuntersuchungen rechneten mit rund acht zusätzlichen Abstimmungsvorlagen
pro Jahr. Die Auns, die dem Bundesrat vorwarf, Staatsverträge „am Volk
vorbeizuschmuggeln“, rechnete mit maximal ein bis drei zusätzlichen Vorlagen pro Jahr.
Die Economiesuisse griff auch finanziell in den Abstimmungskampf ein, da sie der
Ansicht war, dass eine Annahme der Vorlage der Wirtschaft Schaden zufügen werde:
wenn die Bevölkerung auch über Handelsabkommen abstimmen müsse, entstehe eine
grosse Unsicherheit für den Wirtschaftsstandort Schweiz. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.06.2012
MARC BÜHLMANN

Für einigen Wirbel sorgten die Referenden gegen die Steuerabkommen mit
Deutschland, Grossbritannien und Österreich, die von der Auns, dem Bund der
Steuerzahler, der Juso und der jungen SVP ergriffen wurden. Aufgrund von Termindruck
musste das Abstimmungsbüchlein mit den Referenden bereits gedruckt werden,
obwohl noch nicht klar war, ob die Referenden überhaupt zustande kommen würden.
Erst Ende Oktober verfügte die Bundeskanzlei das Nichtzustandekommen der drei
Referenden aufgrund fehlender Unterschriften. Vom 56-seitigen Bundesbüchlein
waren also nur noch 18 Seiten (für die Änderung des Tierseuchengesetzes) gültig. Die
Mehrkosten für den Druck betrugen rund CHF 1 Mio. Für lange Diskussionen sorgte aber
auch die Kritik der Referendumskomitees an einzelne Gemeinden, welche für die
Beglaubigung der Unterschriften zu viel Zeit gebraucht hätten. Das Bundesgesetz über
politische Rechte (Art. 62) sieht vor, dass die Unterschriften „unverzüglich“ beglaubigt
und dem Komitee zurückgegeben werden müssen. Vor allem die Auns bemängelte
insbesondere Gemeinden aus dem Kanton Genf, die beglaubigte Unterschriften mittels
B-Post zurückgeschickt hätten, welche dann nicht fristgerecht eingereicht werden
konnten. Sie kündigte eine Liste säumiger Gemeinden und gar eine Beschwerde ans
Bundesgericht an. Auch der Gewerbeverband beklagte das Verhalten der Gemeinden im
Rahmen seiner Unterschriftensammlung gegen das Raumplanungsgesetz. In der Folge
wurden verschiedene Lösungen diskutiert. Den Gemeinden solle etwa eine Frist
vorgeschrieben werden oder die Beglaubigung sei ausserhalb der Referendumsfrist von
90 Tagen anzusetzen. Eine ähnliche Diskussion wurde bereits Anfang der 1990er Jahre
geführt, als das Referendum gegen die NEAT nur sehr knapp zustande gekommen war.
Die Staatspolitische Kommission reichte in der Folge eine Kommissionsmotion ein, die
getrennte Fristen für das Sammeln und Beglaubigen der Unterschriften verlangt. Noch
in der Wintersession nahm die grosse Kammer das Begehren an. Im Ständerat stand das
Geschäft 2012 noch aus. Ebenfalls noch nicht behandelt war eine Motion Stamm (svp,
AG) (12.4260), die die Verantwortung für die Beglaubigung nach der Frist für die
Unterschriftensammlung an die Bundeskanzlei übertragen will. 7

MOTION
DATUM: 14.12.2012
MARC BÜHLMANN
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Die aufgrund der Probleme bei der Unterschriftensammlung für die Referenden gegen
die Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, Österreich und Grossbritannien
eingereichte und noch 2012 von der grossen Kammer gutgeheissene Motion der
Staatspolitischen Kommission des Nationalrats wurde im Berichtjahr im Ständerat
behandelt. Inhalt der Motion war die Forderung nach getrennten Fristen für das
Sammeln und die Beglaubigung der Unterschriften. Besagte Referenden waren knapp
nicht zustande gekommen, wofür die Referendaren – allen voran die Auns – das
schleppende Beglaubigungsverfahren in den Gemeinden verantwortlich gemacht
hatten. In der Zwischenzeit hatte das Bundesgericht die Beschwerde der Auns
allerdings abgewiesen. Die nachgereichten bescheinigten Unterschriften waren nicht
fristgerecht eingereicht und deshalb als ungültig betrachtet worden. Das Gericht
bekräftigte damit Artikel 141 BV, wonach bescheinigte Unterschriften bis spätestens am
letzten Tag der 100-tägigen Frist bei der Bundeskanzlei eintreffen müssen.
Bundeskanzlerin Casanova wies die Ständeräte darauf hin, dass die Probleme häufig bei
der mangelnden Organisation der Referendumskomitees selber liegen, welche die
Unterschriften den Gemeinden zu spät oder gesammelt statt gestaffelt zur
Beglaubigung überreichen. Auch weil der Bundesrat in seiner Antwort auf die Motion
darauf hinwies, dass er eine Teilrevision der politischen Rechte zu diesem Anliegen
vorbereite, lehnte die kleine Kammer die Motion mit 32 zu 1 Stimme bei 4 Enthaltungen
ab. Eine Motion Stamm (svp, AG) (12.4260), die in eine ähnliche Stossrichtung zielte,
wurde in der Folge auch im Nationalrat mit 127 zu 66 Stimmen abgelehnt. Die SVP wurde
in diesem Begehren einzig von der geschlossenen grünen Fraktion unterstützt. In der
Vernehmlassung, in welche die besagte Revision der politischen Rechte im März
geschickt wurde, stiess die Idee einer gestaffelten Frist auf eher negative Reaktionen. 8

MOTION
DATUM: 07.10.2013
MARC BÜHLMANN

1) Bund, 7.10. und 22.12.95; BBl, 1996, I, S. 522 f.
2) AB NR, 2007, S. 52 ff.; NZZ, 3.2.07 und TA, 30.4.07 (AUNS).
3) BBl, 2008, S. 1485 ff.
4) AUNS: BBl, 2009, S. 6057 ff. Gross: AB NR, 2009, S. 2288 ff.
5) BRG 10.090: AB NR, 2011, S. 669 ff., S. 2084 ff. und S. 2281, AB SR, 2011, S. 844 ff. und S. 1308; Presse vom 14.4. und
20.10.11.
6) Presse vom 21.3.12.
7) Mo. 12.3975 (SPK-N): AB NR, 2012, S. 2106 f.; Medienmitteilung SPK-N vom 18.10.12; Mo.12.4260 (Stamm); NZZ, 2.7. und
24.8.12; Presse vom 4.10.12; TA, 6.10.12; NZZ, 9.10. und 10.10.12; 24h, 12.10.12; BZ und Blick, 15.10.12; NZZ, 19.10.12; AZ,
25.10.12; SGT, 30.10.12; Presse vom 16.11.12;.
8) Mo. 12.3975 (SPK-NR): AB SR, 2013, S. 473 ff.; Bericht der SPK-SR vom 22.4.13; Mo. 12.4260 (Stamm): AB NR, 2013, S. 1480
f.; zur Ablehnung der Beschwerde der Auns: Urteil 1C_606/2012 vom 5.6.2013; NZZ, 17.1.13; BZ und NZZ, 9.3.13; NZZ und SGT,
6.6.13; NZZ, 11.6., 8.8. und 9.8.13; So-Bli, 6.10.13; NZZ, 7.10.13.
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